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Tenir en reserve des ampoules de

camphre injectable, sous forme d'huile
camphree ou ce qui vaut mieux sous
forme de camphre rendu soluble dans
l'cau (camphydryl ou autres preparations

similaires).
La disinfection des vetements et du

linge impregnes de toxiques lacrijmo-
genes et sternutatoires se fcra au moyen
d'une solution de soude ä 2 % servant ä

les brosser. Lcs suspendre ensuile ä l'air
libre. Ce procede d'ailleurs peut etre
applique egalement aux autres toxiques.
Cependant, pour l'yperite, les vetements
seront traiLes en les trempant dans une

solution de soude chaude ä 1 ä 2 % ä la
temperature de 50 degres. Renouveler la
solution deux ä trois fois ä demi-heure
d'intervalle. Secher ensuite ä l'air.

Le linge charge d'yperite liquide sera
plonge une hcure au moins dans une
solution chaude de soude ä 1 %, dont la
temperature sera de 50 degres au moins.
Repeter Toperation deux ou trois fois
avec une nouvelle solution. Laver ensuite
le linge comme d'habitude.

Les chaussures ayant subi Taction de

l'yperite ne pouvant etre debarrassees de

ce produit seront brülees ou enfouies
dans la terre. Dr A. Guisan.

Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartementes
betreffend Hausfeuerwehren.

(Vom 30. Dezember 1937.)

Das Eidgenössische Militär¬
departement,

gestützt auf Art. 17 und 20 der
Verordnung vom 19. März 1937 über
Massnahmen gegen die Brandgefahr im
Luftschutz,

verfügt:

I. Organisation.

Art. 1.

Die Hausfeuerwehren haben den
Zweck, Brandausbrüche zu verhüten und
zu bekämpfen.

Sie sorgen dafür, dass die Massnahmen

der Enlrümpelung auch nach deren
ersten Durchführung beobachtet werden.

Art. 2.

Hausfeuerwehren sind in jedem tagsüber

oder nachts ständig benützlen
Gebäude einzurichten, soweit die Anzahl

und die persönlichen Eigenschaften der
Insassen dies gestattet.

Wo es zweckdienlich erscheint, bilden
die Insassen mehrerer benachbarter
Gebäude zusammen eine Hausfeuerwehr.

Art. 3.

Zu den Hausfeuerwehren können
Personen beiderlei Geschlechts, auch

Jugendliche, herangezogen werden.
Es dürfen nicht in sie eingereiht werden:

a) Militärdienstpflichtige;
b) Angehörige von Luftschutzorgani¬

sationen;
c) Personen, die im Mobilmachungsfall

sonstwie durch öffentliche Pflichten
beansprucht sind.

Jedermann ist verpflichtet, die ihm
übertragenen Verrichtungen bei der

Hausfeuerwehr zu übernehmen, sofern
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er nicht wegen anderer öffentlicher
Pflichten oder aus Gesundheitsgründen
daran verhindert ist.

Art. 4.

In die Hausfeuerwehren können auch
Ausländer eingereiht werden.

Art. 5.

Soweit möglich, sind in die
Hausfeuerwehren solche Personen einzuteilen,
die sich sowohl tagsüber als nachts im
Hause aufhalten.

In grossen oder besonders
brandgefährdeten Gebäuden, die nur tagsüber
ständig benützt werden, sind für die
Nachtzeit aus dem Personal Brandwachposten

zu stellen.

Art. 6.

In jedem Hause oder in jeder Gemeinschaft

von Häusern übernimmt eine
Person als Luftschutzwart die Leitung
der Hausfeuerwehr.

Der Hauseigentümer oder, wo ein
solcher besteht, der Hausverwalter ist
verpflichtet, der von der Gemeinde bezeichneten

Stelle mitzuteilen, wer als
Luftschutzwart vorgeschlagen wird.

Diese Stelle ei nennt die Luftschutzwarte.

Art. 7.

Der Luftschutzwart bezeichnet die

zur Hausfeuerwehr gehörenden Personen
und übermittelt der Stelle deren Liste
mit den genauen Personalien.

Die Stelle überprüft die getroffenen
Massnahmen und entscheidet nötigenfalls

darüber, wer den einzelnen
Hausfeuerwehren angehört.

Art. 8.

Jede Hausfeuerwehr besieht mindestens

aus dem Luftschutzwart und zwei
Personen.

Zählt sie im ganzen mindestens fünf
Personen, so ist ein Stellvertreter des

Luftschutzwartes von diesem zu bezeichnen.

Art. 9.

Aenderungen, die im Bestände der
Hausfeuerwehren wegen Wohnsitz-
wechscls, aus gesundheitlichen oder
andern Gründen getroffen werden müssen,
sind gemäss den Vorschriften dieses
Abschnittes unverzüglich vorzunehmen.

Angehörige der Hausfeuerwehren, die

infolge Wegzuges oder aus andern Gründen

entlassen weiden sollen, haben dies
dem Luftschutzwart zu melden.

Wird aus solchen Gründen die

Ersetzung des Luftschutzwartes notwendig,
so ist er verpflichtet, der von der
Gemeinde bezeichneten Stelle hiervon
rechtzeitig Meldung zu machen.

In Todesfällen sind die Angehörigen
des Verstorbenen zu den entsprechenden
Mitteilungen verpflichtet.

II. Ausbildung.

Art. 10.

Die Ausbildung der Hausfeuerwehr
wird von den örtlichen Luflschutzorgani-
sationen besorgt, die hierfür geeignete

private Verbände beiziehen können.
Der Orlsleiler übernimmt die Organisation

der Ausbildung enLweder seihst

oder überträgt sie einem Offizier der

Luftschulzfeuerwehr, insbesondere dem

Dienstchef.
Art. 11.

Die Luftschutzwarte werden in Kursen

von insgesamt mindestens S Stunden

ausgebildet.
Die Ausbildung erstreckt sich aut

folgende Kenntnisse und Fertigkeiten:
a) Bekämpfung von Brandausbrüchen;
b) Vernichtung von Brandbomben;
c) Kenntnis der Gasmaske;
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d) Ueberprüfung der Entrumpelung;
e) Verhalten bei Verdunkelung u. Alarm.

Art. 12.

Die Luftschutzwai te, die den

Ausbildungskurs mit Eil'olg bestehen, erhalten
von der Gemeinde einen Ausweis.

Leute, die sich nicht bewahren, sind
durch die Stelle, die sie einannt hat, vom
Posten desLutlschutzwai tes zu entlassen.

Art. LI.

Die Angehörigen der Hausleuerweln
werden über die nötigsten Kenntnisse fur
die Bekämpfung \on Biandausbi liehen
und Vernichtung von ßiandbomben in
1—2 Uebungen unten ichtet.

Der Unteirieht wild \on Angehöligen
der Lultschutzleuei wehr et teilt, die vom
Ortsleiter oder seinem ßeaultiagten
bezeichnet weiden.

Die Luftschutzwaite sind zur
Mitwirkung zu vet wenden, und ubeidies
können geeignete private Veibinde
beigezogen werden.

III. Ausrüstung.

Alt. 14.

Zur persönlichen Auslastung dei

Hausfeuerwehren gelioi en:
derbe (hohe) Schuhe und leste

Handschuhe;

Kopfbedeckung, \oi/ugs\\eise aus stai-
kem Eilz;

Schutzbrille odei Gasmaske.
V01 läutig ist dei Lul tschut/wai t,

sowie bei Hausleuciwehien um insgesamt
mindestens hin! Pei sonen dei Stelhei-
treter, jedenfalls mit einei Gasmaske
auszustatten.

Ait. 15.

Zui allgemeinen Auslastung eines
Brandwachposten dei llausleuei welu
geh >ten:

zitka 50 kg Sand (in Kisten oder Säcken);
Eimer fur Sand und Wasser;
Wurlschaufel;
Axt oder Kreuzpickel;
giosser Behälter mit Wasser (Zuber,

Eass, Badewanne);
2 Loschbesen mit kuizen und langen

Stielen.
Ait. 16.

Zui Bekämpfung von Biandausbi
neben sind sogenannte Eimeispritzen

besonders geeignet.

Ait. 17.

Als äusseres Abzeichen tiagt der
Luftschutzwai t am linken Obei arm eine gelbe
Armbinde von 4 cm Breite.

/V. Kosten.

Ait. 18.

Die peisönliche Ausiuslung ist im
allgemeinen von jedem Angehörigen der
Hausfeuei wehr selbst zu beschaffen.

Schuhe, Handschuhe und Koptbedek-
kung können gebi auchte Gegenstände
sein.

Als Schutzhüllen dienen xoihandene
Sclmeebiillen, Schweissbrillen usw.

Art. 19.

Als Gasmasken dienen die von dei

Eidg. Malei ialpi ulungsanstalt genehmigten

Typen.
Die Abteilung 1111 passiven Luftschutz

bezeichnet die lur die Hausfeuerwehr be-
sondeis geeigneten Modelle.

Sie setzt, aul Giund der zur
Vertagung stehenden Kiedile, die Abgabepieise

hu Lul tsehutzw ai te, auch fui
mi ndei hem it leite, fest.

Ait. 20.

Die Beschallung dei allgemeinen
Auslastung (Ait. 15), lui welche vor-
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wiegend vorhandene Gegenstände
verwendet werden können, liegt in erster
Linie dem Hauseigentümer ob, dessen
Gebäude durch die Massnahmen gegen
die Brandgefahr geschützt wird.

Die Mieter sind verpflichtet, ihnen
gehörende Gegenstände (z. B. Zuber, Fässer,

Wannen und Eimer) ebenfalls zur
Verfügung zu stellen.

Art. 21.

Die Abteilung für passiven Luftschutz
bezeichnet die für die Hausfeuerwehr
besonders geeigneten Modelle von
Eimerspritzen.

Sie kann auf Grund der zur Verfügung
stehenden Kredite den Abgabepreis
verbilligen.

V. Aufgaben im Ernstfall.

Art. 22.

Die Hausfeuerwehr arbeitet unter der

Leitung und nach den Weisungen des

Luftschutzwartes.

Er bestimmt zum voraus die Orte für
die Bereitstellung des Materials, die Be-
sammlung und Beobachtung.

Soweit möglich, werden Brandwachposten

zu je zwei Personen gebildet.

Art. 23.

Beim Aufgebot des Luftschutzes werden

dieVerdunkelungsmassnahmen
überprüft, die Vorbereitungen des

Brandschutzes vervollständigt und die Schutzräume

bezugsbereit gemacht.

Art. 24.

Beim Ertönen des Zeichens «Fliegeralarm»

besammeln sich die Hausfeuerwehren

an den zum voraus bestimmten
Orten, und die Brandwachen beziehen
ihre Posten.

Der Luftschutzwart kontrolliert, ob
Läden, Fenster, Haus- und Wohnungstüren

sowie Gashahnen geschlossen,
elektrische Apparate ausgeschaltet, offene
Feuerstellen gelöscht und alle Hausbewohner,

mit Ausnahme der Hausfeuerwehr,

im Schutzraume sind.

Art. 25.

Während des Luftangriffes beobachten

der Luftschutzwart und die
Brandwachposten die Vorgänge im Haus und
in der nächsten Umgebung.

Es ist namentlich dafür zu sorgen,
dass Brände im Entstehen entdeckt und
gelöscht werden.

Vermag die Hausfeuerwehr den Brand
nicht selbst zu bewältigen, so fordert der
Luftschutzwart die benachbarten
Hausfeuerwehren an, nötigenfalls bei der
Orts- oder Quartierleitung die
Luftschutzfeuerwehr.

Art. 26.

Beim Ertönen des Zeichens
«Endalarm» hat sich der Luftschutzwart
zunächst davon zu überzeugen, dass das

Haus und seine Umgebung in Ordnung
sind.

Wenn nötig, hat er den chemischen
Dienst der Luftschulzorganisation
anzufordern und dafür zu sorgen, dass

Blindgänger nicht berührt werden, bis sie

durch den technischen Dienst beseitigt
sind.

Bestehen keine Bedenken, so ordnet
der Luftschutzwart an, dass die Insassen

den Schutzraum verlassen.
Die Gashahnen werden wieder geöffnet,

Licht und elektrische Apparate wieder

eingeschaltet und die Wasservorräte

ergänzt.
Der Luftschutzwart ist dafür

verantwortlich, dass alle Vorkehrungen für den

nächsten Alarm getroffen werden, und



Das Rote Kreuz — La Croix-Rouge 37

dass insbesondere der Schutzraum
unverzüglich wieder bereitgestellt wird.

VI. Verschiedene Bestimmungen.

Art. 27.

Zur Orientierung aller Hausbewohner
wird im Gebäude ein Merkblatt
angebracht.

Dasselbe enthält die erforderlichen
Angaben über die Voibereitung der
Massnahmen und das Verhalten im Ernstfälle,

sowie über die Zusammensetzung
der einzelnen Hausfeuerwehr.

Bern, den 30. Dezember 1937.

Die Abteilung für passiven
Luftschutz stellt das einheitliche Formular
für das Merkblatt auf und bestimmt die
Art der Abgabe.

Art. 28.

Der Bundesratsbeschluss vom 3. April
1936 betreffend Strafvorschriften für den

passiven Luftschutz ist anwendbar.

Art. 29.

Diese Verfügung tritt am 1. Januar
1938 in Kraft.

Eidg. Militärdepartement:
R. Minger.

Sportunfallbehandlung durch den praktischen Arzt.
Von Paul Gut, St. Moritz.

Dieses reife Wort unserer Schweizer
Schriftstellerin gilt auch in der Medizin.
Die schönsten Belege dazu sind unseres
Erachtens die Vereintachung der Kon-
zeptionsvcrhutung nach Ogino-Knaus-
Karner, die uns seit drei Jahren in der
Praxis nur Freude eingetiagen hat, und
die Vereinfachung der Unlallbehand-
lung, speziell in der Technik der
Knochenbruchbehandlung, nach Bohler. Wir
haben Bohler mündlich \oigeschlagen,
jedoch zu spat fur die V. Aullage seines
bekannten Lelubuches. unser Motto
seinem Buch und semei Klinik voranzustellen.

Dem praktischen Arzt mit chirurgischem

Einschlag («Untallai/t» und
«Spor tai/t» sind mit Recht keine otfiziel-
len Spezialitäten) kommen die Bohler-
schen Methoden mit ihrer über sich tlic hen

Jede Entwicklung fuhrt vom
Komplizierten zum Einfachen, vielfaltig ist
die Blüte, einlach die Frucht.

Maria Waser.

Einfachheit entgegen. Unsere eigenen
Erfahrungen in der Praxis und Klinik
während acht Jahren haben wir kürzlich
in einem ersten Aufsatz in der «Schweiz.
Med. Wochenschrift», Seite 749, 1937,

unter «Sportärztliche Beinbruchfragen»
niedergelegt.

Wie jeder Körperberuf seine
sogenannten «Normalunfälle» hat, so sind für
jede Sportart gewisse typische und
aufladend häufig wiederkehrende Unfälle
hochcharakteristisch. Denn Sport ist
angenehmer Ersatz lur die dem modernen,
allzu zivilisierten Kulturmenschen, speziell

dem Stadter und Giosstadter
fehlende, glucklichmachendo Korpetarbeit.

Dei an einem Sportort tatige Arzt hat
Gelegenheit, in der modernen Behandlung

derjenigen Unfälle, welche fur die

an dem belrellenden Platz ausgeübten
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